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§ 47 NO LAKW Identitatsfeststellung

NO LAKW - NO Landarbeiterkammer-Wahlordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.11.2025

(1) Jeder Wahler hat vor die Wahlbehdrde zu treten, seinen Namen zu nennen, seine Wohnadresse anzugeben und
eine Urkunde oder eine sonstige amtliche Bescheinigung vorzulegen, aus der seine Identitat ersichtlich ist.

(2) Als Urkunden oder amtliche Bescheinigungen zur Glaubhaftmachung der Identitdt kommen insbesondere in
Betracht: amtliche Legitimationen jeder Art, Personalausweise, Tauf-, Geburts- und Trauscheine, Heiratsurkunden,
Heimatrollenausziige, Staatsburgerschaftsnachweise, Anstellungsdekrete, Reisepdsse, Grenzkarten, Jagdkarten,
Eisenbahn-, StraBenbahn- und Autobuspermanenzkarten, Gewerbescheine, Lizenzen, Diplome,
Immatrikulierungsscheine, Meldungsbucher einer Hochschule, Hoch- und Mittelschulzeugnisse, Postausweiskarten u.
dgl., Gberhaupt alle unter Beidruck eines Amtsstempels ausgefertigten Urkunden, die den Personenstand des Wahlers
erkennen lassen.

(3) Von der Vorweisung einer Urkunde oder amtlichen Bescheinigung kann abgesehen werden, wenn der Wahler der
Mehrheit der Mitglieder der Wahlbehdrde personlich bekannt ist.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 47 NÖ LAKW Identitätsfeststellung
	NÖ LAKW - NÖ Landarbeiterkammer-Wahlordnung


